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VVG §10 Abs2 lita
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Rechtssatz

Liegen nicht gegen alle Miteigentümer vollstreckbare Abtragungstitel vor, und steht daher die Durchführung der

Vollstreckung nicht fest, kann auch gegen denjenigen Miteigentümer, dem gegenüber ein vollstreckbarer

Abtragungstitel besteht, kein Kostenvorauszahlungsauftrag ergehen.
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